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Anlagevermögen 

Abnutzbare  

Wirtschaftsgüter 

Nicht abnutzbare 

Wirtschaftsgüter 

Ansatz 

1 Bilanzierung in der Handelsbilanz 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training  

folgende interaktive Elemente: 

2 praktische Übungen 

1 Videosequenz 

1.1 Definition des Anlagevermögens 

 Lesen Sie bitte § 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 EStR. 

Nach handelsrechtlicher Definition sind beim Anlagevermögen nur die Gegenstände aus-

zuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (§ 247 Abs. 2 HGB, 

R 6.1 Abs. 1 S. 1 EStR). Alle anderen Gegenstände sind Umlaufvermögen. Ob ein Wirt-

schaftsgut zum Anlagevermögen gehört, ergibt sich aus dessen Zweckbestimmung, nicht 

aus seiner Bilanzierung. Es kommt auf den Funktionszusammenhang an (R 6.1 Abs. 1 

S. 2 f. EStR). Anlagevermögen sind z. B. auch Musterhäuser, Vorführwagen, Individualleer-

gut1 einer Brauerei. 

Beispiel: Eine Maschine, die in einer Maschinenfabrik hergestellt wird, um sie selbst in der 

Produktion zu verwenden, gehört zum Anlagevermögen, die gleiche für den Verkauf produ-

zierte Maschine gehört bei der Maschinenfabrik zum Umlaufvermögen. 

Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind Wirtschaftsgüter, deren Nutzung 

zeitlich begrenzt ist, da die Substanz allmählich verbraucht wird, z.B. auf Dauer dem Betrieb 

gewidmete Gebäude, technische Anlagen und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung (R 6.1 Abs. 1 S. 5 EStR).  

Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind Wirtschaftsgüter, deren 

Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, z. B. Grund und Boden und Beteiligungen 

(R 6.1 Abs. 1 S. 6 EStR), Kunstobjekte und Gemälde anerkannter Meister sowie Samm-

lungs- und Anschauungsobjekte (H 7.1 „Wirtschaftliche oder technische Abnutzung“ EStH). 

1.2 Ansatz 

 Lesen Sie bitte § 246 Abs. 1 HGB.  

Soweit ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens dem Kaufmann zuzurechnen und 

dem Betriebsvermögen zuzuordnen ist, muss dieser auch in der Handelsbilanz des Kauf-

manns angesetzt werden.  

Beispiel: Der Schreinermeister S erwirbt am 12.1.01 eine neue Säge, welche bis zur finalen 

Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers verbleibt (Eigentumsvorbehalt), 

und ein Auto, welches er zu über 90 % für private Zwecke nutzt. 

 

1   Einheitsleergut ist hingegen Umlaufvermögen, BFH, Urteil v. 9.1.13 – I R 33/11, BStBl II 2019, 150 so auch 

H 6.1 „Leergut in der Getränkeindustrie“ EStH. 
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Bewertung  

Lösung: Obwohl S noch nicht zivilrechtlicher Eigentümer der Säge ist, ist ihm die Säge 

wirtschaftlich zuzurechnen (§ 246 Abs. 1 S. 2 HS 2 HGB) und in der Handelsbilanz anzu-

setzen (§ 246 Abs. 1 S. 1 HGB). Da das Auto zu über 90 % für private Zwecke genutzt 

wird, kann das Auto dem Betriebsvermögen des S nicht zugeordnet und damit in der Han-

delsbilanz nicht angesetzt werden. 

1.3 Bewertung 

 Lesen Sie bitte § 253 Abs. 1 S. 1 HGB. 

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen anzusetzen. Die Ermittlung der An-

schaffungskosten ergibt sich aus § 255 Abs. 1 HGB und die Zusammensetzung der Herstel-

lungskosten aus § 255 Abs. 2 HGB.  

 Lesen Sie bitte § 253 Abs. 3 und 5 HGB. 

Bei Vermögensgegenständen des abnutzbaren Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich 

begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschrei-

bungen zu vermindern. Der Plan muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die 

Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt 

werden kann (§ 253 Abs. 3 S. 1 und 2 HGB).  

Beispiel: Der Schreinermeister S erwirbt am 12.1.01 eine neue Säge. Die AK betragen 

99.000 € (netto). Ein Vorsteuerabzug ist möglich. Die Nutzungsdauer beträgt acht Jahre. 

Die jährliche Abschreibung wird wie folgt berechnet: 99.000 € / 8 = 12.375 €.  

Anschaffungskosten am 12.1.01  99.000 € 

./. Abschreibung 01 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.01  86.625 € 

./. Abschreibung 02 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.02  74.250 € 

./. Abschreibung 03 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.03  61.875 € 

./. Abschreibung 04 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.04  49.500 € 

./. Abschreibung 05 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.05  37.125 € 

./. Abschreibung 06 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.06  24.750 € 

./. Abschreibung 07 12.375 € 
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Außerplanmäßige AfA 

= Buchwert am 31.12.07  12.375 € 

./. Abschreibung 08 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.08  0,00 € 

 

Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegen-

ständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außer-

planmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren Wert an-

zusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist (§ 253 Abs. 3 S. 5 HGB). Bei 

vorübergehender Wertminderung sind außerplanmäßige Abschreibungen nicht möglich. 

Eine Ausnahme stellen vorübergehende Wertminderungen bei Finanzanlagen (bspw. Betei-

ligungen) dar (§ 253 Abs. 3 S. 6 HGB).  

Beispiel: Der Schreinermeister S ersteigert im März 01 auf einer Auktion eine Holzskulptur 

für seinen Ausstellungsraum für 20.000 €. Da es sich um das Werk eines namhaften Künst-

lers handelt, ist mit künftigen Wertsteigerungen zu rechnen. Im Juni 02 beschädigen 

spielende Kinder die Skulptur irreparabel. Der Wert der Skulptur wird von einem Kunst-

sachverständigen auf nunmehr 2.000 € geschätzt. 

Lösung: Eine planmäßige Abschreibung ist in 01 nicht möglich, da es sich um einen nicht 

abnutzbaren Vermögensgegenstand handelt. Der Bilanzansatz zum 31.12.02 beträgt 

20.000 €. 

In 02 ist in Höhe von 18.000 € eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, da die 

Wertminderung von Dauer ist. Der Bilanzansatz zum 31.12.02 beträgt 2.000 €. 

Beispiel: Der Schreinermeister S erwirbt am 12.1.01 eine neue Säge. Die Anschaffungs-

kosten betragen 99.000 € (netto). Die Nutzungsdauer beträgt acht Jahre. Die planmäßige 

Abschreibung erfolgt linear. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt: 99.000 € / 8 = 

12.375 €. Im Jahr 04 sinkt dauerhaft der Wert der Säge aufgrund unsachgemäßer Behand-

lung durch den Schreinerlehrling auf 30.000 €. 

Lösung: Im Jahr 04 ist die außerplanmäßige Abschreibung nach Abzug der planmäßigen 

Abschreibung durchzuführen. Die weitere planmäßige Abschreibung berechnet sich folgen-

dermaßen: 

Restwert / Restnutzungsdauer (30.000 € / 4 Jahre).  

Anschaffungskosten am 12.1.01  99.000 € 

./. Abschreibung 01 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.01  86.625 € 

./. Abschreibung 02 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.02  74.250 € 

./. Abschreibung 03 12.375 € 

= Buchwert am 31.12.03  61.875 € 

./. Abschreibung 04 12.375 € 
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